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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.05.2001 

Geschäftszahl 

2000/16/0590 

Rechtssatz 

Bei der Überführung der Waren in den freien Verkehr wurde vom Anmelder ein nicht den Bestimmungen des 
des Europa-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Ungarn andererseits ensprechender Präferenzursprungsnachweis 
vorgelegt. Die angenommene Anmeldung und die vorgelegten Unterlagen wurden anlässlich der Überführung 
der Waren in den freien Verkehr kontrolliert. Das Hauptzollamt erhob antragsgemäß unter Anwendung des 
Präferenzzollsatzes Null rechtswidrig keinen Zollbetrag, obwohl kein rechtmäßiger Ursprungsnachweis vorlag. 
Der Beschwerdefall unterscheidet sich somit von den Fällen, in denen anlässlich der Überführung in den freien 
Verkehr eine formell rechtmäßig, durch die Zollstellen des Ausfuhrstaates bescheinigte Ursprungserklärung mit 
der Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 der Einfuhrzollstelle vorgelegt wurde, und diese im Vertrauen auf die 
inhaltliche Richtigkeit der Ursprungserklärung den Präferenzzollsatz angewendet hat. In solchen Fällen stellt es 
keinen Irrtum der zuständigen Behörde dar, wenn die zuständige Behörde des Ausfuhrstaates in den 
Bescheinigungen EUR. 1 im Vertrauen auf die Richtigkeit der Angaben des Erklärenden den Ursprung der 
Waren bescheinigt und die zuständige Behörde des Einfuhrstaates den in diesen Bescheinigungen angegebenen 
Warenursprung zunächst akzeptiert hat (Hinweis Urteil des EuGH vom 14. Mai 1996, Rs C-153/94, und Rs C- 
204/94, Faroe Seafood Co. Ltd ua, Slg 1996, I-2465). 

Beachte 

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 

2000/16/0653 E 17. Mai 2001 

2000/16/0604 E 17. Mai 2001 

2000/16/0655 E 17. Mai 2001 

2000/16/0654 E 17. Mai 2001 

2000/16/0605 E 17. Mai 2001 


